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Entwurf

Bundesgesetz, mit dem das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz, das Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz, das Gesundheitsberuferegister-Gesetz, das Krankenanstalten-
Arbeitszeitgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und das
Berufsreifeprifungsgesetz gedandert werden (OTA-Gesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Inhaltstibersicht

Artikel 1 Anderung des Medizinische Assistenzberufe-Gesetzes
Acrtikel 2 Anderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes
Artikel 3 Anderung des Gesundheitsberufsregister-Gesetzes
Acrtikel 4 Anderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes
Artikel 5 Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
Acrtikel 6 Anderung des Berufsreifepriifungsgesetzes

Artikel 1

Anderung des Medizinische Assistenzberufe-Gesetzes

Das Medizinische Assistenzberufe-Gesetz (MABG), BGBI. | Nr. 89/2012, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 59/2018, wird wie folgt gedndert:

1. Der Titel lautet:

,»Bundesgesetz iiber medizinische Assistenzberufe, die Operationstechnische Assistenz und
die Auslibung der Trainingstherapie (Medizinische Assistenzberufe-Gesetz — MABG)*
2. Im Inhaltsverzeichnis werden nach dem 2. Hauptstiick folgende Eintrége eingefugt:

»2a. Hauptstiick
Operationstechnische Assistenz

1. Abschnitt
Berufsrecht der Operationstechnischen Assistenz

§ 26a Berufshild
§ 26b Berufsbezeichnung
8§ 26¢ Berufsberechtigung
§ 26d Qualifikationsnachweis
§ 26e Berufsausiibung

2. Abschnitt

Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz

§ 26f Ausbildung
8§ 269 Ausbildung im Dienstverhéltnis
8§ 26h Ausbildungsverordnung*
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3. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag ,,§ 40 ... Sportwissenschafter/innen* folgender Eintrag
eingefugt:
,.$ 40a Partielle Anerkennung in der Spezialisierung Pflege im Operationsbereich*

4.In § 1 Abs. 1 wird nach dem Wort ,,Assistenzberufen* die Wortfolge ,,und der Operationstechnischen
Assistenz® eingeflgt.

5. In § 1 Abs. 3 wird nach dem Wort , Assistenzberufe* die Wortfolge ,,, die Operationstechnische
Assistenz® eingeflgt.

6. In § 1 Abs. 4 wird nach dem Wort , Assistenzberufe* die Wortfolge ,,, der Operationstechnischen
Assistenz® eingeflgt.

7. In 8 3a Abs. 1 wird nach dem Wort ,,Assistenzberufe* die Wortfolge ,,und der Operationstechnischen
Assistenz® eingeflgt.

8.In § 8 Abs. 1 Z 1 und 2 wird jeweils nach dem Ausdruck ,,Gesundheits- und Krankenpflege* die
Wortfolge ,,oder der Operationstechnischen Assistenz* eingefiigt.

9. Nach § 26 wird folgendes 2a. Hauptstiick samt Uberschrift eingefiigt:

»2a. Hauptstiick
Operationstechnische Assistenz

1. Abschnitt
Berufsrecht der Operationstechnischen Assistenz

Berufsbild

8§ 26a. (1) Die Operationstechnische Assistenz umfasst
1. die eigenverantwortliche perioperative Betreuung und Versorgung der Patienten/-innen sowie
2. die Assistenz des/der Arztes/Arztin
bei operativen Eingriffen nach arztlicher Anordnung.

(2) Die Kernaufgaben der Operationstechnischen Assistenz umfassen

1. das Instrumentieren in allen operativen Fachrichtungen einschlieRlich Vorbereitung der
erforderlichen Instrumente, Apparate und Materialien,

2. die Durchfiihrung operationsspezifischer Lagerungen und Positionierungen,
3. einfache intraoperative Assistenz,

4. die Vorbereitung und Koordination der Arbeitsablaufe zur Herstellung der Funktionsfahigkeit
einer Operationseinheit fur die Durchfihrung operativer Eingriffe (Beidiensttatigkeit, unsterile
Assistenz),

5. die OP-Dokumentation und

6. die praoperative Ubernahme und postoperative Ubergabe der Patienten/-innen und
Patientendaten

unter  Berlicksichtigung der notwendigen  Ablauf-,  Aufbereitungs-,  Desinfektions-  und
Sterilisationsprozesse und -mafinahmen im Rahmen des Medizinproduktekreislaufs.
(3) Die Kompetenz der Operationstechnischen Assistenz in Notfallen umfasst
1. das Erkennen und Einschétzen von Notféllen und Setzen entsprechender Mainahmen sowie

2. die eigenverantwortliche Durchfuhrung lebensrettender Sofortmafnahmen, solange und soweit
ein/eine Arzt/Arztin nicht zur Verflgung steht; die unverzigliche Verstandigung eines/einer
Arztes/Arztin ist zu veranlassen.

(4) In der multiprofessionellen Zusammenarbeit trdgt die Operationstechnische Assistenz im
Rahmen ihres Berufsbildes zur Aufrechterhaltung der Behandlungskontinuitét bei, insbesondere bei

1. Hygienemanagement,

2. Versorgung von Praparaten und Explantaten,

3. Mitwirkung beim Qualitats- und Risikomanagement (z.B. OP-Checklisten, Teamtimeout, WHO-
Checkliste),

4. Mitwirkung bei der Planung des Operationsbetriebes,
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5. Mitwirkung in der Aushildung und Anleitung von Auszubildenden,
6. Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Handlungsabldufen, Standards, Prozessoptimierung,
Medizinprodukten, Zulassungsverfahren.

(5) Die Operationstechnische Assistenz kann im Rahmen ihres Berufsbildes gemaR Abs. 1 bis 3 auch
in der Notfallambulanz und im Schockraum, in der Endoskopie und in der Aufbereitungseinheit fir
Medizinprodukte (AEMP) eingesetzt werden.

Berufsbezeichnung

§ 26b. (1) Personen, die zur Ausilibung der Operationstechnischen Assistenz berechtigt sind, durfen
die  Berufsbezeichnung ,Operationstechnischer  Assistent*/,,Operationstechnische ~ Assistentin®,
gegebenenfalls in Form der Abkiirzung ,,OTA®, fithren.

(2) Staatsangehorige eines Vertragsstaats des Abkommens (iber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR-Vertragsstaats), die auf Grund dieses Bundesgesetzes zur Auslbung der Operationstechnischen
Assistenz  berechtigt sind, durfen die im Heimat- oder Herkunftsstaat gultigen rechtméRigen
Ausbildungsbezeichnungen bzw. deren Abkurzungen filhren, sofern

1. diese nicht mit der Berufsbezeichnung geméR Abs. 1 identisch sind und nicht mit einer
Bezeichnung verwechselt werden konnen, die in Osterreich eine zusatzliche oder andere
Ausbildung voraussetzt, und

2. neben der Bezeichnung Name und Ort der Lehranstalt oder des Prifungsausschusses, der diese
Ausbildungsbezeichnung verliehen hat, angefiihrt werden.

(3) Die Fuhrung

1. einer Berufs- oder Ausbildungsbezeichnung gemaR Abs. 1 oder 2 durch hiezu nicht berechtigte
Personen oder

2. anderer verwechselbarer Berufs- und Ausbildungsbezeichnungen durch hiezu nicht berechtigte
Personen oder

3. anderer als der gesetzlich zugelassenen Berufsbezeichnungen
ist verboten.

Berufsberechtigung

8§ 26¢. (1) Zur Ausiibung der Operationstechnischen Assistenz sind Personen berechtigt, die
1. die Voraussetzungen gemali § 14 Abs. 1 Z 1 bis 3 erfiillen sowie
2. einen Qualifikationsnachweis in der Operationstechnischen Assistenz (§ 26d) erbringen.
(2) Fir die Entziehung und Wiedererteilung der Berechtigung zur Auslbung der

Operationstechnischen Assistenz einschlieflich der entsprechenden Informationspflichten ist § 19
anzuwenden.

Qualifikationsnachweis

8 26d. (1) Als Qualifikationsnachweis in der Operationstechnischen Assistenz gilt ein Diplom Uber
die mit Erfolg abgeschlossene Aushildung in der Operationstechnischen Assistenz (8§ 26f).

(2) Personen, denen von einem EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein
Qualifikationsnachweis in der Operationstechnischen Assistenz ausgestellt wurde, hat der/die
Bundesminister/in fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz auf Antrag die Anerkennung
in der Operationstechnischen Assistenz zu erteilen, sofern die erworbene Berufsqualifikation der
Osterreichischen Ausbildung gleichwertig ist. § 16 Abs. 2 bis 12 ist anzuwenden.

(3) Personen, die eine im Ausland staatlich anerkannte Ausbildung in der Operationstechnischen
Assistenz absolviert haben, die nicht unter Abs. 2 féllt, sind berechtigt, die Anerkennung ihres
Qualifikationsnachweises beim/bei der Landeshauptmann/Landeshauptfrau zu beantragen. § 17 ist
anzuwenden.

Berufsausiibung
8§ 26e. (1) Die Ausiibung der Operationstechnischen Assistenz darf nur im Dienstverhaltnis zu
1. dem Rechtstrdger einer Krankenanstalt oder

2. einem/einer freiberuflich titigen Arzt/Arztin, einer &rztlichen Gruppenpraxis oder einer
Primdrversorgungseinheit

erfolgen.
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(2) Eine Berufsausibung in der Operationstechnischen Assistenz ist auch im Wege der
Avrbeitskréftetiberlassung nach den Bestimmungen des AUG unter den Voraussetzungen gemal § 18
Abs. 2 zulassig.

(3) Angehorige der Operationstechnischen Assistenz unterliegen den Berufspflichten geméaR § 13.

2. Abschnitt
Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz

Ausbildung

8 26f. (1) Die Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz dauert drei Jahre und umfasst
4600 Stunden, von denen 1600 Stunden auf die theoretische Ausbildung und 3 000 Stunden auf die
praktische Ausbildung entfallen.

(2) Im Rahmen der praktischen Ausbildung sind die Auszubildenden berechtigt, Tatigkeiten in der
Operationstechnischen Assistenz gema § 26a nach Anordnung und unter Anleitung und Aufsicht
durchzuflhren.

(3) Die Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz darf an

1. Schulen fiir medizinische Assistenzberufe (§ 22),

2. Schulen fiir Gesundheits- und Krankenpflege (88 49 oder 95 GuKG) oder

3. Sonderausbildungen in der Pflege im Operationsbereich (§ 65 GuKG)

durchgeflhrt werden, sofern eine Bewilligung gemaR Abs. 4 erteilt wurde.

(4) Der/Die Landeshauptmann/Landeshauptfrau hat dem Tréger einer Aushildungseinrichtung
gemal Abs. 3 die Bewilligung zur Durchflihrung der Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz
zu erteilen, wenn nachgewiesen wird, dass

1. die fir die Abhaltung des theoretischen und praktischen Ausbildung erforderlichen
Raumlichkeiten und Lehrmittel zur Verfligung stehen,

2. die fur die theoretische und praktische Ausbildung erforderlichen Lehr- und Fachkrafte und
gegebenenfalls Ausbildungsverantwortliche, welche hiezu fachlich und pédagogisch geeignet
sind und tiber die notwendige Berufserfahrung verfiigen, vorhanden sind und

3. die Durchfiihrung der praktischen Ausbildung unter Anleitung und Aufsicht der entsprechenden
Fachkréfte gewahrleistet ist.

(5) Der/Der Landeshauptmann/Landeshauptfrau hat regelméaRig das Vorliegen der Voraussetzungen

gemall Abs. 4 zu Uberprufen. Liegen diese nicht oder nicht mehr vor, ist die Bewilligung nach
erfolglosem Verstreichen einer zur Behebung der Méngel gesetzten angemessenen Frist zuriickzunehmen.

(6) Eine gemaR Abs. 4 bewilligte Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz kann auch in
Kooperation mit einem Universitéts- oder Fachhochschulstudiengang durchgefiihrt werden.

Ausbildung im Dienstverhaltnis

8 264. (1) Das zweite und dritte Ausbildungsjahr in der Operationstechnischen Assistenz kann auch
im Rahmen eines Dienstverhaltnisses zum Rechtstréger einer Krankenanstalt erfolgen, sofern alle in der
Ausbildung vorgesehenen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden.

(2) Die theoretische Ausbildung ist an einer flr die Durchfihrung der Ausbildung in der
Operationstechnischen Assistenz bewilligten Ausbildungseinrichtung geman § 26f zu absolvieren.

(3) Die praktische Ausbildung ist am Dienstort unter der Verantwortung des/der
Ausbildungsverantwortlichen zu absolvieren, wobei der Kompetenzerwerb, der Theorie-Praxis-Transfer
und die Qualitatssicherung sicherzustellen sind.

(4) Tatigkeiten der Operationstechnischen Assistenz dirfen im Rahmen der Ausbildung geméaR
Abs. 1 berufsméRig unter Anleitung und Aufsicht bereits vor Abschluss der Ausbildung ausgetibt werden
(Operationstechnische Assistenz in Ausbildung), sofern und soweit der/die Auszubildende Uber die
entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten verfugt.

Ausbildungsverordnung

§ 26h. Der/Die Bundesminister/in flr Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz hat
néhere Bestimmungen tber die Ausbildung in der Operationstechnischen Assistenz, insbesondere (iber

1. die Inhalte und den Umfang der theoretischen und praktischen Ausbildung einschliellich der zu
erwerbenden Qualifikationen,
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2. die Aufgaben der Aushildungsleitung,
3.die  fachlichen  Voraussetzungen  fir  die Lehr-  und Fachkrafte  sowie
Ausbildungsverantwortlichen,

4. die Qualitatssicherung der Ausbildung,
5. die Aufnahme in die und den Ausschluss aus der Ausbildung,

6. die Durchfiihrung der theoretischen und praktischen Ausbildung einschlieRlich Ausbildung im
Dienstverhéltnis,

7. die Anrechnung von Priifungen und Praktika,

8. die Leistungsfeststellung und -beurteilung einschliellich Wiederholungsméglichkeiten und
Zusammensetzung der Prifungskommission,

9. die Form und den Inhalt der auszustellenden Zeugnisse und Diplome und

10. die Durchfiihrung von AusgleichmalRnahmen und Ergdnzungsausbildungen im Rahmen der
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen

nach MaRgabe der Erfordernisse der Berufsausiibung in der Operationstechnischen Assistenz und unter
Berucksichtigung methodisch-didaktischer Grundsétze zur Gewéhrleistung eines bestmdglichen Theorie-
Praxis-Transfers und zur Sicherstellung der Ausbildungsqualitit durch Verordnung festzulegen.*

10. Nach § 40 wird folgender § 40a samt Uberschrift eingefiigt:
HPartielle Anerkennung in der Spezialisierung Pflege im Operationsbereich

8 40a. Personen, denen auf Grund ihrer von einem EWR-Vertragsstaat oder der Schweizerischen
Eidgenossenschaft ausgestellten Qualifikationsnachweis in der Operationstechnischen Assistenz vor
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019 gemé&R § 30a GUKG bescheidmalig die partielle
Anerkennung in der Spezialisierung Pflege im Operationsbereich erteilt wurde, sind mit 1. Janner 2020

1. berechtigt, die Operationstechnische Assistenz nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
auszuiiben und

2. verpflichtet, die Berufsbezeichnung geméaR 8§ 26b anstelle der im Anerkennungsbescheid gemaR
8 30a GuKG angefiihrten Bezeichnung zu fiihren.*

11. In 8 41 Abs. 1 Z 1 und 2 wird jeweils nach dem Wort ,,Assistenzberuf” die Wortfolge ,,, in der
Operationstechnischen Assistenz* eingeftigt.

12.In 8 41 Abs. 2 Z 1 lautet der Klammerausdruck:
(8§ 12, 26b und 28 Abs. 1)«

13. In § 41 Abs. 2 Z 2 wird nach dem Ausdruck ,,§ 23 Abs. 1,“ der Ausdruck ,,§ 26b Abs. 3, § 26e, § 26f
Abs. 3,“ eingefugt.
14. Dem § 42 wird folgender Abs. 9 angefligt:

»(9) Mit 1. Janner 2020 treten das Inhaltsverzeichnis, das 2a. Hauptstlick samt Uberschrift, § 40a
samt Uberschrift sowie § 41 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019 in
Kraft.«

Artikel 2
Anderung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes

Das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG), BGBI. | Nr. 108/1997, zuletzt ge&ndert durch
das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 59/2018, wird wie folgt gedndert:

1.In 8§ 2 Abs. 1 wird das Wort ,,beide* durch das Wort ,,alle* ersetzt.

2. 8 21 lautet:

»821. (1) Die Pflege im Operationshereich umfasst die eigenverantwortliche perioperative
Betreuung und Versorgung der Patienten sowie die Assistenz des Arztes bei operativen Eingriffen.
(2) Die Kernaufgaben der Spezialisierung Pflege im Operationshereich umfassen

1. das Instrumentieren in allen operativen Fachrichtungen einschlieBlich Vorbereitung der
erforderlichen Instrumente, Apparate und Materialien,

2. die Durchfuihrung operationsspezifischer Lagerungen und Positionierungen,
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3. einfache intraoperative Assistenz,

4. die Vorbereitung und Koordination der Arbeitsablaufe zur Herstellung der Funktionsfahigkeit
einer Operationseinheit fur die Durchfihrung operativer Eingriffe (Beidiensttatigkeit, unsterile
Assistenz),

5. die OP-Dokumentation und

6. die préoperative Ubernahme und postoperative Ubergabe der Patienten und Patientendaten
unter  Berlcksichtigung der notwendigen  Ablauf-,  Aufbereitungs-,  Desinfektions- und
Sterilisationsprozessse und -maftnahmen im Rahmen des Medizinproduktekreislaufs.

(3) In der multiprofessionellen Zusammenarbeit tragt die Pflege im Operationsbereich im Rahmen
der Spezialisierung zur Aufrechterhaltung der Behandlungskontinuitat bei, insbesondere bei

1. Hygienemanagement,
2. Versorgung von Praparaten und Explantaten,

3. Mitwirkung beim Qualitats- und Risikomanagement (z.B. OP-Checklisten, Teamtimeout, WHO-
Checkliste),

4. Mitwirkung bei der Planung des Operationsbetriebes,
5. Mitwirkung in der Ausbildung und Anleitung von Auszubildenden,
6. Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Handlungsablaufen, Standards, Prozessoptimierung,
Medizinprodukten, Zulassungsverfahren.*
3. Dem § 117 wird folgender Abs. 33 angefiigt:
»(33) § 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019 tritt mit 1. Janner 2020 in Kraft.“

Artikel 3
Anderung des Gesundheitsberuferegister-Gesetzes

Das Gesundheitsberuferegister-Gesetz (GBRG), BGBI. | Nr. 87/2016, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 37/2018, wird wie folgt gedndert:

1. In 8 6 Abs. 4 wird der Ausdruck ,,1 bis 4“ durch den Ausdruck ,,1 bis 3“ ersetzt.

2.8 19 Abs. 2 Z 4 entféllt.

3. In 8§ 29 erhalten der zweite Abs. 5 die Bezeichnung ,,(6) und der bisherige Abs. 6 die Bezeichnung
(1), folgende Abs. 8 bis 10 werden angefugt:

»(8) Fiir Personen, die vor dem 1. Janner 2020 auf Grund der partiellen Anerkennung in der
Spezialisierung Pflege im Operationsbereich gemal § 30a GuKG in das Gesundheitsberuferegister
eingetragen wurden, bleibt die Registrierung gemal § 18 Abs. 1 erster Satz giiltig, eine Verlangerung der
Registrierung ist nicht mdglich.

(9) Mit 1. Janner 2020 tritt § 29 Abs. 6 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019
in Kraft.

(10) Mit 1. Janner 2021 treten
1. § 6 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019 in Kraft und
2. 8§19 Abs. 2 Z 4 auBer Kraft.

Vor dem 1. Janner 2021 gemé&R § 19 in der Fassung vor der Novelle BGBI. | Nr. xx/2019 ausgestellte
Berufsausweise behalten bis zum Ablauf ihrer Giltigkeitsdauer ihre Gultigkeit.

Artikel 4
Anderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes

Das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, BGBI. 1 Nr. 8/1997, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 100/2018, wird wie folgt gedndert:

1. In 8 1 Abs. 2 Z 5a wird nach dem Wort , Assistenzberufe” die Wortfolge ,und der
Operationstechnischen Assistenz sowie Trainingstherapeuten/Trainingstherapeutinnen eingeftgt.
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2. Nach § 15 Abs. 2n wird folgender Abs. 20 eingefligt:

»(20) § 1 Abs. 2 Z 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2019 tritt mit 1. Janner
2020 in Kraft.*

Artikel 5
Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 23/2019, wird wie folgt geandert:

1.Im 84 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge ,,in Lehrgéingen zu einem medizinischen Assistenzberuf* durch
den Ausdruck ,,in Schulen und Lehrgédngen ersetzt.

2.In 8 5 Abs. 1 Z 16 lit. b wird der Ausdruck ,,§ 25“ durch den Ausdruck ,,§§ 25 oder 26g* ersetzt.

3. Nach § 724 wird folgender § 725 samt Uberschrift angefiigt:
»Schlussbestimmung zu Artikel 5 des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019

8§ 725. Die 884 Abs.1 Z5 und 5 Abs. 1 Z 16 lit. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xx/2019 treten mit 1. Janner 2020 in Kraft.“

Artikel 6
Anderung des Berufsreifepriifungsgesetzes

Das Berufsreifeprufungsgesetz, BGBI. | Nr. 68/1997, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz
BGBI. | Nr. 138/2017, wird wie folgt gedndert:

1. In 8 1 Abs. 1 wird in Z 14 nach dem Wort ,,Fachassistenz* die Wortfolge ,,oder Operationstechnischen
Assistenz‘ eingeflgt.

2. Dem § 12 wird folgender Abs. 15 angefiigt:

»(15) §1 Abs.1 Z 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xx/2019 tritt mit
1. J&nner 2020 in Kraft.*
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	1. In § 6 Abs. 4 wird der Ausdruck „1 bis 4“ durch den Ausdruck „1 bis 3“ ersetzt.
	2. § 19 Abs. 2 Z 4 entfällt.
	3. In § 29 erhalten der zweite Abs. 5 die Bezeichnung „(6)“ und der bisherige Abs. 6 die Bezeichnung „(7)“, folgende Abs. 8 bis 10 werden angefügt:


	Artikel 4
	Änderung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes
	1. In § 1 Abs. 2 Z 5a wird nach dem Wort „Assistenzberufe“ die Wortfolge „und der Operationstechnischen Assistenz sowie Trainingstherapeuten/Trainingstherapeutinnen“ eingefügt.
	2. Nach § 15 Abs. 2n wird folgender Abs. 2o eingefügt:


	Artikel 5
	Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
	1. Im § 4 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge „in Lehrgängen zu einem medizinischen Assistenzberuf“ durch den Ausdruck „in Schulen und Lehrgängen“ ersetzt.
	2. In § 5 Abs. 1 Z 16 lit. b wird der Ausdruck „§ 25“ durch den Ausdruck „§§ 25 oder 26g“ ersetzt.
	3. Nach § 724 wird folgender § 725 samt Überschrift angefügt:


	Artikel 6
	Änderung des Berufsreifeprüfungsgesetzes
	1. In § 1 Abs. 1 wird in Z 14 nach dem Wort „Fachassistenz“ die Wortfolge „oder Operationstechnischen Assistenz“ eingefügt.
	2. Dem § 12 wird folgender Abs. 15 angefügt:





